
Berufsmittelschule: GRB 421.500

Grossratsbeschluss betreffend Errichtung einer Berufsmittelschule

Vom 11. Februar 1971 (Stand 11. Februar 1971)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Ziff.  1
1 Wird auf Frühjahr 1971 der Allgemeinen Gewerbeschule Basel, im Sinne einer ersten Ausbaustufe,  
eine Berufsmittelschule für die Technische Abteilung gemäss der vom BIGA erlassenen «Wegleitung 
für die Errichtung und die Organisation durch den Bund» angegliedert.

Ziff.  2
1 Wird  die  Berufsmittelschule  dem  Erziehungsdepartement  unterstellt  und  durch  die  Allgemeine 
Gewerbeschule geführt.

Ziff.  3
1 Als örtliches Organ, das gemäss Abschn. 11 der BIGA-Wegleitung für die Belange der Berufsmittel-
schule zuständig ist, wird ein Ausschuss der Kommission der Allgemeinen Gewerbeschule bestimmt. 
Das Mitspracherecht der Lehrlinge und Lehrtöchter ist zu gewährleisten.

Ziff.  4
1 Wird das Erziehungsdepartement ermächtigt, die entsprechenden Kredite in das Budget 1971 und fol-
gende einzustellen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Berufsmittelschule: GRB 421.500

Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Fundstelle

11.02.1971 11.02.1971 Erlass Erstfassung KB 13.02.1971
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Berufsmittelschule: GRB 421.500

Änderungstabelle - Nach Artikel

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Fundstelle

Erlass 11.02.1971 11.02.1971 Erstfassung KB 13.02.1971

3


	Ziff. 1
	Ziff. 2
	Ziff. 3
	Ziff. 4

